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1. Vorbemerkung 

Bei der Erstellung der vorliegenden Unterlage als Auszug aus einem Vorläufer wurden unwesentliche Änderun

gen vorgenommen (Weglassen von Literaturzitaten, redaktionelle Umformulierungen bzw. Weglassungen, Effek

tivdosis statt Ganzkörperdosis) sowie eine Angleichung an den aktuellen Planungsstand (2 statt 3 Abfallgebinde 

auf Tauschpalette) vorgenommen. Diese Änderungen sind mit einem einfachen Strich am rechten Außenrand 

gekennzeichnet. 

2. Allgemeine Grundsätze 

Der Strahlenschutz des Personals unterliegt ebenso wie der Schutz der Bevölkerung in der Umgebung einer kern

technischen Anlage dem Strahlenschutzgrundsatz des§ 28 Abs. 1 StrlSchV, jede Exposition auch unterhalb der 

festgelegten Grenzwerte so gering wie möglich zu halten. Die Konkretisierung dieses Grundsatzes wird für ein 

Endlager anders als bei Kernkraftwerken nicht durch weitergehende Rechtsnormen oder Regeln der Technik be

schrieben. Eine Übertragung derartiger Rechtsvorschriften und Regeln auf die Schachtanlage Konrad kann nur in 

Ausnahmefällen erfolgen, da die Anlagen nicht vergleichbar sind. Im folgenden wird daher ein den Verhältnissen 

der Schachtanlage Konrad angepaßtes Konzept der Strahlenschutzvorsorgemaßnahmen für das Betriebspersonal 

dargestellt. 

Der oben genannte Strahlenschutzgrundsatz wird auf aHe beruflich strahlenexponierten Personen bezogen, die in 

der Anlage tätig werden, unabhängig davon, ob sie zum E igenpersonal oder zum Fremdpersonal gehören. Ent

sprechend den Expositionsbedingunen in der Schachtanlage Konrad ist im bestimrnungsgemnäßen Betrieb vorran

gig der Schutz des Personals vor der Strahlung aus den Abfallgebinden sowie vor der Inhalation luftgetragener 

Stoffe zu betrachten. Die übrigen denkbaren Expositionspfade können demgegenüber vernachlässig werden. 

Im folgenden werden die Vorsorgemaßnahmen getrennt für die beiden dominierenden Expositionspfade beschrie

ben. Darüber hinaus wird ergänzend auf das Strahlenschutzkonzept im Störfall eingegangen. 

2.1 Strahlung 

Randbedingung für den Schutz des Personals vor der Strahlung aus den Abfallgebinden ist die Begrenzung der 

Ortsdosisleistung dieser Abfallgebinde auf 10·4 Sv/h in 2 m Abstand von der Oberfläche von Containern bzw. 

10·4 Sv/h in 1 m Abstand von der Oberfläche zylindrischer Einzelgebinde, die zu maximal 2 Stück auf einer 

Tauschpalette angeliefert werden. 

Schutzmaßnahmen, die im Hinblick auf die Strahlung dieser Abfallgebinde ergriffen werden, sind insbesondere: 

01 
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Fl'I 11licdicm111l!. t\11ll1111alisic1 lllll! 

\V(l i111111er 1\1licill:11 im Stahlunl!slcld der 1\hfafl!lehindc i1hc1 länl!erc /.eil ;u erlcdi!!en sind, werden wci

ll:Sl!:(chend Fc111IH:dic111111g und 111i1glichst alllll111atisie1lc 1\1licitsvo1g;i11ge n11uesehcn. Kriterium lür die 

l:11lschcid1111l! und die ;\uswahl der 1\1 hcils\crl;1hre11 sind daliei die< i1c111\\'c1te des~ 'J,i SirlSchV. L>.h. so-

1\cit es der l>el1 ichs111:il\i11c Ahlaul crlauhL wird du, eh Fe, 11hedie11u11g u11d/lldcr Aul11111alisiernng die 

\11 ahlcnexpllsilion dl:S lk1riehspcrso1wls auf die in~ 54 Sl1 ISchY gc11a1111le11 Werte ln:schr;inkl. 

,\hschi1111u11g 

\Vo die olien genannten Vcrlal11e11 aufgrnml des helriehs111iifligen ;\hlaufs sid1 nicht realisieren lassen, wird 

das Schutnicl des~ q soweil müglich durch ;\hschirmung des Atl1citsplat1cs \crwirklicht. Darüber hinaus 

1rerde11 Be, eiche mil et hi'ihtcr ( )1 tsdosislcisl1111g, soweit 1wlwcndig 1111d sinll\ 1111, durch Abschirmung von 

Daueraulcnl hallshct eichen getrennl. 

[kgrc111ung der 1\ ulcnlhalts1eit 

Solern die beiden vorgenannten Schul7mal\nahmcn sich im Rahmen des hel1 iehsmäl\igcn Ablaufs nicht re

;disieren lassen, werden in diesen Ausnahmeliillen die Personendosen du, eh lkgrenrnng der Aufenlhalls-

1cilcn limilie11. 

f-erner hüll sich das 13elriehspersonaL das nicht milder Einlagerung rnn Ahlallgebindcn heschälligt isl. 

grunds:it1lich in Bereichen niedriger Ortsdosislcistung auL Richtwert hicrliir ist neben dem /\hgren7llngs-

krilet ium lür den Konlrnllbereich (75• 10-<' Sv/h als milllcre Ot tsdosislcislung hei l.'i mSv/a jiihrliche Dosis 1(12 
und 2.000 h/a jährlicher Aulcnthalts7eit) eine Orlsdosisleistung von 10-<1 Sv/h, die im weit überwiegenden 

Teil der ( ,esamlanlagc unlcrschrilten winL 

SI rn h lcnschut 1ül 1erwachung 

Die Einhaltung der hcschriehencn Schut7111al\11ahmcn wird wie in der Kerntechnik üblich überwacht 

!EU 281U, EU 281, EU 282/ 

Vornusplanung der anlallcnden Ar heilen 

Smvcit dies 1um jeweiligen Zeitpunkt sinnvoll miiglich ist, werden die anlallenden Arbeiten im Strnhlungs

lcld der Abfallgebinde im Ddail untersucht und beschrieben, Die hieraus resultierenden Individual- und 

Kollcklivdosen werden aul der Basis des jeweiligen Pl.inungsslandcs ahgcschiil1L 

Vorgabe eines Planungsriehtwcrles für die milllcre Persunendosis des Belriehspcrsonals durch Slrahlung 

U 111 dem St rahlenschut,g1 undsati'. des * 28 Ahs. 1 St rlSd1 V über den ( in:111wcrl gemiil\ ~ S4 St rlSch V 

hinaus gerechl 7ll werden, werden die oben genannten planerischen Arhcitcn mit dem Ziel du1y:lfg~1:iihii'I~.;;>--. 

/)/~'' '"\~~:\ 
1-<2'~ :..~i · l 

~ '7 
\.., ' '\'-y 
~~~~--
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die mittlere effekti ve Äquivalcnldosis des herullich strah lc nexppnierten. im K1111trollhcreich lii t i![en 

ßetriehspersonals auf ein Zehntel Jes ( ;n;n1wcrtcs g.emiifl § 49 StrlSd1V für hcruflid1 strahkm.:xpnnicrlc 

Personen Jer Kategorie A ( = 5• IO-J Sv/a) 7ll hegren1cn, 

2 .2 Inhalation 

Die Strahlenexposition des Betriebspersonc1ls Jurch Inhalation resultiert aus der Fre isct7ung luftgctragcncr ra<lio

akliver Stoffe aus Jen Abfallgebinden. Zu dieser Stahlenexposition kann in geringem Maße eine miigliche in Jie 

Atemluft übcrgchen<le Obcr0ächenkont::11nination der Abfallgebinde b-::itragen. Allgemeine Sd111t 1 mal.\nahmen 

gegen diese Expositionsmöglichkeit sind: 

Anforderungen an die Abfa llgebinde 

Durch Anforderungen an die Qualität des Ahfallprodukls und der Ver packung sowie durch die ßegren-

7ung der im Abfallprodukt zulässigen Aktivitäl wird sichergestellt, daß die Freisel7llng rn<lioaktivcr Stolle 

aus Ahfallgchinden innerhalb vorgegebener Grenzen bleibt. 

Äuflere Ktintarninationskontrolle der Ahfallgcbinde 

Die angelieferten Ahfallgebinde werden im Rahmen der Eingangskontrolle vor ihrer Einlagerung auf die 

Einhaltung der Kontaminationsgrenzwcrte gcmäB Endlagcrungsbeuingungen kontrolliert. Bei Uhem:hrei

tung sind geeignete Schutzmaßnahmen, 7-.B. Verpackung oder Dekontamination, vorgesehen. 

Ahgrcn7llng von Bereichen, in denen radioaktive Stoll e luhgctragen frcigesct71 werden können 

Durch konslru ktivc unu lechnische Mallnahmcn werdcn Bereiche, in Jenen nicht mil radionktivcn Stolfcn 

umgegangen wird, von solchen getrennt. in Jenen radioaktive Stoffe luftgetrng:cn freigcset1.t und mit Ab

wettern transportiert werden kiinnen. 

Keine Daucrarheitsplätze in kontaminierten Ahwcllern 

Es wird sichergestellt, daB in untertägigen Bereichen, in denen luftgctragcnc radioaktive Stolle Jurch Frei

scl7,Ung nus eingelagerten Ahfallgchinden vorliegen kiinnen (kontaminierte Ahweller), keine st iinuig beleg

ten ßetriehspunktc eingerichtet werden 

St rahlcnscl1 ul 7Ühe rwachung 

Die lultgctragcne Aklivitfü und damit die miiglichc Strahlcncx-position durch lnhalati(111 wird 111cf\tcd111isd1 

iiherwad11. 

Vorgabe eine.~ Pl.inungsrit:htwertcs für die Personendosis des ß ct richspe r.~otwls durch Inhalation 
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Die Auslegung der Schachtanlage Konrad erfolgt mit dem Ziel, die effektive Äquivalentdosis des im 

Kontrollbereich tätigen Betriebspersonals durch Inhalation auf ein Hundertstel des Grenzwertes gemäß 

§ 49 StrlSchV für beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A( = 5•10·4 Sv/a) zu begrenzen. 

2.3 Störfälle 

Aufgrund der Analyse möglicher Störfälle in der Schachtanlage Konrad sind drei radiologisch repräsentative 

Störfälle identifizier t worden, bei denen durch radiologische Rechnungen nachgewiesen wird, daß die Störfallpla

nungswerte gemäß § 28 Abs. 3 StrlSch V eingehalten werden. Es handelt sich dabei um den Brand eines Trans

portfahrzeugs unter Tage bzw. den Absturz von Abfallgebinden bei der Handhabung über Tage (aus einer Höhe 

von 3 m) und unter Tage (aus einer Höhe von 5 m). 

Für diese Störfälle sind folgende Schutzmaßnahmen für das Personal vorgesehen: 

Flucht- und Rettungswege in den übertägigen Gebäuden 

Entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften (z.B. für den Brandschutz) und analog zu anderen 

kerntechnischen Anlagen werden für die übertägigen Gebäude Flucht- und Rettungswege vorgesehen. Im 

Hinblick auf Störfälle mit radiologischen Auswirkungen betrifft dies in erster Linie die Umladehalle. 

Atemschutzgeräte für das untertägige Personal 

Zum Schutz vor den möglichen radiologischen Auswirkungen bei unter tägigen Störfällen wird das Personal 

mit Atemschutzgeräten ausgestattet. 

Kommunikationssystem 

Zur raschen Verständigung und Alarmierung des Personals bei Störfällen wird ein entsprechendes 

Kommunikationssystem vorgesehen (z.B. Fernsprechanlage, Gegensprechanlage, Ruf- und Warnanlage). 

Strahlenschutzüberwachung 

Durch die Strahlenschutzinstrumentierung wird eine Detektion von erhöhten Aktivitätsfreisetzungen 

sichergestellt. 

Vorgabe eines Planungsr ichtwertes für die maximale Störfalldosis des Personals 

Die Festlegung der Anforderungen an Abfallgebinde und administrative Maßnahmen erfolgt mit dem Ziel, 

daß bei einem Störfall die Personendosis des Personals die Grenzwerte des§ 49 StrlSchV für beruflich 

strahlenexponierte Personen der Kategorie A nicht überschreitet. 

Erste-Hilfe-Raum 
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Es wird sichergestellt, daß Erste-Hilfe-Maßnahmen in einem Sonderraum im Kontrollbereich durchgeführt 

werden können. 




